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Zusammenfassung

Der vorliegende Beitrag beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen und 
die Praxis der Unterbringung Geflüchteter in den 16 deutschen Bundesländern 
(Stand: Mai 2025). Die Übersicht dient der Wissensgrundlage und kann zu zu-
künftiger Forschung anregen.
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Municipal responsibilities and regulations for the reception and 
accommodation of refugees in the federal states

Abstract

This contribution examines the legal framework and the practice of accommoda-
ting refugees in the 16 German federal states (as of May 2025). The overview 
serves as a knowledge base and can inspire future research.
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Einleitung

Die Rahmenbedingungen und die Praxis der Unterbringung Geflüchteter sind ein 
wiederkehrendes mediales und politisches Thema. Hinter den sichtbaren – und oft 
umstrittenen – Ergebnissen kommunaler Unterbringungspraxis stehen Strukturen 
und Regelungen, die sich in den 16 deutschen Bundesländern unterscheiden. Eine 
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umfassende Darstellung wurde erstmals 2014 im Auftrag von Pro Asyl erarbeitet 
(Wendel 2014). Damals wurde vor dem Hintergrund steigender Zuzugszahlen die 
kommunale Unterbringung Geflüchteter entlang von Notstandsdiskursen einer-
seits und unaufgeregtem Pragmatismus andererseits öffentlich diskutiert (Wendel 
2014: 6). Sich in diesem Kontext häufende, an Pro Asyl gerichtete Medienanfra-
gen zu angemessenen Unterbringungspraktiken machten einen Bezugsrahmen für 
eine differenzierte Diskussion unterschiedlicher Unterbringungslösungen notwen-
dig (Wendel 2014: 7). Aktuelle öffentliche Debatten um die Unterbringung Ge-
flüchteter sind in ähnlicher Weise von Überlastungs- und Krisennarrativen ge-
kennzeichnet, die sich empirisch aber nicht eindeutig belegen lassen (Kühn/Zieg-
ler 2024). Wie schon 2014 ist weiterhin eine differenzierte Betrachtung rechtli-
cher Regelungen und deren Umsetzung notwendig, für die es aber bisher an einer 
aktualisierten Übersicht mangelt. Der vorliegende Beitrag soll diese Lücke schlie-
ßen. Er erfasst den aktuellen Stand der Regelungen und ergänzt ihn um Aspekte 
der Umsetzung, die bei Wendel (2014) nicht aufgegriffen wurden. Die Übersicht 
kann als Wissensgrundlage genutzt werden und soll gleichzeitig zu künftiger For-
schung anregen, z. B. zur Analyse der Vor- und Nachteile der unterschiedlichen 
Unterbringungssysteme oder von einzelnen mit ihnen verbundenen Aspekten.

Die Darstellung beruht einerseits auf Kenntnissen über Rechtslage und Praxis, 
die wir in mehreren Kooperationsprojekten und Studien in den letzten Jahren 
gesammelt haben. Andererseits haben wir Gesetze, Verordnungen, Webseiten und 
Fachliteratur gesichtet sowie den Kontakt zu einzelnen Ministerien, Kommunen 
und Landesflüchtlingsräten gesucht, um offene Fragen zu klären. Gleichwohl 
können wir Lücken und Fehleinschätzungen nicht ausschließen und freuen uns 
daher über jegliche Korrekturen, Ergänzungen und Anregungen!

Bundesgesetzlicher Rahmen

Nach ihrer Ankunft in Deutschland werden Geflüchtete in staatlichen bzw. staat-
lich beauftragten Unterkünften untergebracht, die zunächst von den Bundeslän-
dern und dann von den Kommunen verantwortet werden. Diese öffentlich-recht-
liche Unterbringung richtet sich nach bundes- sowie landesgesetzlichen Bestim-
mungen zu Zuweisungsmechanismen, Verweildauer oder Unterbringungsformen, 
die individuelle Bedarfe der Geflüchteten jedoch oft unberücksichtigt lassen.1 Es 

2.

1 In der Forschungsliteratur wird der Begriff der Unterbringung deshalb meist von dem des als auf 
Dauer angelegt, eigenständig und freiwillig verstandenen Wohnens abgegrenzt (Piechura et al. 
2024; Momić 2018). Teilweise wird zur Beschreibung der öffentlich-rechtlichen Unterbringung 
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entsteht ein Spannungsverhältnis zwischen vorhandenen Strukturen und persönli-
chen Wohnbedürfnissen (Piechura et al. 2024: 200), das sich oftmals noch bis zur 
Suche nach privatem Wohnraum fortsetzt und sich z. B. in häufigen Umzügen 
der Geflüchteten widerspiegelt (El-Kayed/Hamann 2018; Werner et al. 2018; 
Weidinger/Kordel 2023).

Zunächst sind Geflüchtete gemäß § 47 Abs. 1 Asylgesetz dazu verpflichtet, in 
Erstaufnahmeeinrichtungen (EA) zu leben, die durch die Bundesländer betrieben 
werden. Eine solche Verpflichtung besteht grundsätzlich maximal bis zum positi-
ven Abschluss des Asylverfahrens. Dauern die Verfahren lange an, gelten Fristen 
zur maximalen Verweildauer in solchen Aufnahmeeinrichtungen. Diese betragen 
sechs Monate für Familien mit Kindern und (in der Regel) 18 Monate für Er-
wachsene ohne Kinder, wobei einige Bundesländer kürzere Fristen festlegen als 
das Bundesgesetz. Bei Volljährigen aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten 
gilt diese 18-Monatsfrist nicht, sie müssen laut § 47 Abs. 1a Asylgesetz bis zur 
Entscheidung ihres Asylantrags bzw. bis zu ihrer Ausreise oder Abschiebung in 
einer EA wohnen. Tatsächlich wird die Dauer des Aufenthalts oft weniger durch 
gesetzliche Fristen als durch vorhandene Kapazitäten bedingt. Eine Abfrage (in 
Zusammenarbeit mit dem Mediendienst Integration, nicht veröffentlicht) bei meh-
reren Bundesländern im Herbst 2023 ergab z. B. eine durchschnittliche Verweil-
dauer zwischen einigen Wochen und wenigen Monaten.

Erst mit dem Ende der Verpflichtung, in einer EA zu wohnen, geht die Zu-
ständigkeit für die Unterbringung Geflüchteter von den Bundesländern auf die 
kommunale Ebene über. Das Asylgesetz des Bundes regelt die Bedingungen 
der Unterbringung in den Kommunen nicht verbindlich. Es macht auch keine 
Angaben dazu, wie die landesinterne Verteilung zu erfolgen hat und welcher 
kommunalen Ebene welche Zuständigkeiten zukommen. Das jeweilige Unterbrin-
gungssystem hängt also von der Landesgesetzgebung ab und unterscheidet sich in 
den 16 Bundesländern. Diese übertragen die Aufgabe der Aufnahme, Unterbrin-
gung und Versorgung Geflüchteter an die Kommunen, in der Regel als weisungs-
gebundene Pflichtaufgabe bzw. Auftragsangelegenheit.2 Bei diesem Aufgabentyp 
regeln die Bundesländer sowohl die Pflicht zur Durchführung einer Aufgabe als 

auch der Begriff des Lagers verwendet, um auf die kontrollierende und ordnende Funktion der 
Unterbringung hinzuweisen (Martin et al. 2020; Kreichauf 2019).

2 Zur historisch gewachsenen und inhaltlich an dieser Stelle nicht weiter relevanten Unterscheidung 
zwischen Weisungsaufgaben bzw. weisungsgebundenen Pflichtaufgaben einerseits und Auftrags-
angelegenheiten andererseits siehe Lange (2013: 721–744). Für eine Darstellung der kommunalen 
Aufgabenarten und des Aufgabenportfolios im Kontext von Fluchtmigration siehe Schammann/
Kühn (2016).
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auch die Art der Durchführung; sie können per Weisung in die Aufgabenerfüllung 
eingreifen. Eine Ausnahme bildet hier Rheinland-Pfalz, das die Unterbringung 
Geflüchteter explizit als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe an die Kommunen 
überträgt. In diesem Fall kann nur das Ob und nicht das Wie der Aufgabenerfül-
lung vorgegeben werden und ein Eingriff per Weisung ist nicht vorgesehen.

Bei beiden Aufgabentypen sind die Länder dem Grundsatz nach zur Refinan-
zierung der kommunalen Ausgaben, die zur Erfüllung dieser Aufgabe notwendig 
sind, verpflichtet.

Prinzipiell können sich die Kommunen externer Dritter zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben bedienen. Allerdings dürfen Pflichtaufgaben nicht materiell privatisiert 
werden, also komplett in die Hände externer Betreiber gegeben werden. Möglich 
ist jedoch eine funktionale Privatisierung, d.h. mit der Durchführung einer Aufga-
be – oder Teilen davon – werden Dritte beauftragt, die Kommune behält aber 
Einfluss und entscheidet über die Art der Aufgabenwahrnehmung (Lange 2013: 
745–746). Es liegt keine Erhebung vor, wie weit dieses Outsourcing bundesweit 
und im Ländervergleich verbreitet ist. Es scheint sich jedoch in aller Regel auf 
(größere) Gemeinschaftsunterkünfte (GU) zu beziehen, während die kleinteilige 
Unterbringung in Wohnungen sich nicht für eine externe Betreiberschaft anbie-
tet. Auch muss zwischen gemeinnützigen und privaten externen Betreibern unter-
schieden werden: Vor allem privat betriebene GU standen in den vergangenen 
Jahren häufiger in der Kritik, weil hier oftmals teure Qualitätsstandards der Ge-
winnorientierung zum Opfer fielen; von einer grundsätzlich besseren Eignung 
gemeinnütziger Betreiber ist aber trotzdem nicht auszugehen (Aumüller et al. 
2015: 47).

Bezüglich der Form der Unterbringung heißt es in § 53 Asylgesetz:
»(1) Ausländer, die einen Asylantrag gestellt haben und nicht oder nicht mehr verpflichtet 
sind, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, sollen in der Regel in Gemeinschaftsun-
terkünften untergebracht werden. Hierbei sind sowohl das öffentliche Interesse als auch 
Belange des Ausländers zu berücksichtigen.«

Eine  weitere  Präzisierung  des  Begriffs  Gemeinschaftsunterkünfte  nimmt  das 
Bundesgesetz nicht vor und eine abschließende Definition ist auch weder in der 
Umsetzungspraxis noch in der wissenschaftlichen Literatur zu finden. Damit sind 
diese letztlich nur unterschieden von der Unterbringung in Einzelwohnungen, was 
impliziert, dass zentrale Einrichtungen wie Bäder, Küchen oder Aufenthaltsräume in 
der Regel von mehreren Parteien genutzt werden (Wendel 2014: 12). Es handelt sich 
zudem lediglich um eine Soll-Vorschrift. Das Gesetz macht also keine zwingende 
Vorgabe, definiert aber den Regelfall, von dem (eigentlich) nur in Ausnahmefällen 
abgewichen werden darf.  Über  die  Frage,  inwieweit  der  Zusatz,  bei  der  Wahl 
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der Unterbringungsart sowohl das öffentliche Interesse als auch die Belange der 
Untergebrachten zu berücksichtigen, das Ermessen der Kommunen erweitert, gibt es 
unterschiedliche juristische Einschätzungen (Schammann/Kühn 2016: 12).

Sowohl in der Wissenschaft als auch in der Praxis ist außerdem häufig die Un-
terscheidung zwischen zentraler und dezentraler Unterbringung zu finden. Aller-
dings besteht für keinen der beiden Begriffe ein einheitliches Verständnis: Viel-
fach wird unter dezentraler Unterbringung jene in Einzelwohnungen verstanden 
(Aumüller 2018: 184), wobei hier aber sowohl kommunale als auch von Geflüch-
teten selbst angemietete Wohnungen ebenso wie Wohnungen innerhalb einer grö-
ßeren GU gemeint sein können (Werner et al. 2018: 118). In Bayern wiederum 
meint dezentrale Unterbringung laut § 5 Abs. 2 der Verordnung zur Durchführung 
des Asylgesetzes alle Unterkünfte, die durch die Kreisebene betrieben werden. 
Folglich eignet sich die Unterscheidung zentral-dezentral kaum zur Analyse. Fest-
zuhalten bleibt, dass Kommunen sehr unterschiedlich unterbringen und dabei in 
großer Zahl vorrangig oder ausschließlich auf Wohnungsunterbringung setzen 
(Kühn/Ziegler 2024). Die Debatte um die Vor- und Nachteile unterschiedlicher 
Unterbringungsformen z. B. hinsichtlich Qualität oder Integrationsförderung wird 
vielfach geführt und soll an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden (Aumüller et 
al. 2015: 38; Hauge et al. 2016; Mehl et al. 2023: 36).

Die Aufnahmesysteme der Bundesländer

Im Folgenden werden zunächst zentrale Merkmale und Informationen zu den 16 
Aufnahmesystemen der Bundesländer in Tabellenform dargestellt.3 Diese Über-
sicht wird in einem zweiten Teil ergänzt von jeweils einem kurzen Text pro 
Bundesland, der die Abläufe und etwaige weitere Besonderheiten erläutert.

Deutlich wird, dass es keine verbindlichen und auch kaum Soll-Vorgaben zur 
Unterbringungsform bzw. zur Größe der Unterkünfte gibt (Spalte drei). Die Soll-
Vorschrift zu Gemeinschaftsunterkünften aus dem Asylgesetz wird lediglich in 
wenigen Bundesländern aufgenommen und ergänzt. Andere Landesaufnahmege-
setze machen keine entsprechenden Vorgaben oder erwähnen Gemeinschaftsun-
terkünfte und Wohnungen als gleichberechtigte Optionen nebeneinander. Teilwei-
se wird auf dezentrale Unterbringungen verwiesen, jedoch liegt diesem Begriff, 
wie bereits oben erläutert, kein bundesweit einheitliches Verständnis zugrunde 
und wird daher in der Übersicht nicht weiterverwendet.

3.

3 Details zu den in Spalte fünf aufgelisteten Rechtsgrundlagen und weiterführenden Informationen 
finden sich in einem separaten Online-Appendix.
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Die aufgeführten Mindeststandards in Spalte vier stellen keine vollständige Auf-
listung dar. Der Fokus liegt auf Vorgaben zur Wohnfläche pro Person, zu Gemein-
schaftsräumen und zur Lage der Unterkünfte. Darüber hinaus werden einige aus-
gewählte Besonderheiten der jeweiligen Landesvorgaben aufgeführt. Bei alldem 
ist zu bedenken, dass höhere Mindeststandards nicht zwingend zu einer besseren 
Unterbringung führen. Einerseits handelt es sich wiederum um Soll-Vorschriften, 
andererseits können Kommunen jederzeit über die Mindeststandards hinausgehen. 
Relevant dürfte auch sein, inwieweit die Einhaltung von Vorgaben durch die 
Aufsichtsbehörden tatsächlich kontrolliert und sanktioniert wird. Zuletzt muss 
berücksichtigt werden, dass sich die Standards in aller Regel nur auf Gemein-
schaftsunterkünfte beziehen. Die ebenfalls weit verbreitete Unterbringung in Ein-
zelwohnungen ist von ihnen zumeist nicht erfasst.

Baden-Württemberg

Das Regierungspräsidium Karlsruhe teilt Geflüchtete aus der Erstaufnahme den 
Landkreisen und kreisfreien Städten zu. Dabei sind die Kreise mit EA-Standorten 
ganz oder teilweise von der Aufnahmeverpflichtung befreit. Die sogenannte vor-
läufige Unterbringung (VU) dauert bis zum Abschluss des Asylverfahrens, längs-
tens jedoch zwei Jahre. Es gelten eine Reihe von Mindeststandards (siehe Tabel-
le), von denen das zuständige Justizministerium aber »in besonderen Zugangssi-
tuationen« (§ 8 Abs. 2 FlüAG) Abweichungen zulassen kann – so galt beispiels-
weise von 2022 bis 31. Dezember 2024 eine Mindestwohnfläche von lediglich 
4,5 m2.

Anders als in anderen Bundesländern sind die Kreise qua Gesetz verpflichtet, 
die Unterkünfte selbst, also mit eigenem Personal, zu betreiben (§ 8 FlüAG). Le-
diglich mit der sozialen Beratung und Betreuung der Untergebrachten können 
nichtstaatliche Träger beauftragt werden (§ 12 FlüAG). Die Landkreise können 
von den Gemeinden Mitwirkung bei der Beschaffung geeigneter Grundstücke und 
Gebäude verlangen (§ 8 Abs. 3 FlüAG).

Nach Ende des Asylverfahrens bzw. nach Ablauf der Zweijahresfrist endet für 
Geflüchtete die Pflicht, in der VU zu leben. Gelingt es ihnen nicht unmittelbar, 
eine eigene Wohnung zu finden, werden sie den kreisangehörigen Städten und 
Gemeinden zur Anschlussunterbringung (AU) zugewiesen. Die Zuständigkeit für 
die Unterbringung verbleibt bei den Gemeinden, bis die untergebrachten Personen 
eine eigene Wohnung finden oder aus Deutschland ausreisen. Während es für 
die VU verbindliche Vorgaben gibt, gelten für die AU der Gemeinden keine spe-
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zifischen Mindeststandards. Die Gemeinden regeln die AU in eigenen Satzungen 
bzw. wenden die jeweils gültige Satzung zur Obdachlosenunterbringung analog 
für Geflüchtete an. Es kann für die Geflüchteten beim Übergang von VU in 
AU zu einer Verlegung innerhalb des Kreises kommen. Verbreitet sind jedoch 
auch Absprachen zwischen Kreisen und Gemeinden, angemietete Gebäude oder 
Wohnungen mitsamt der Bewohner:innen zu übernehmen, sodass es nur zu einem 
Zuständigkeitswechsel im Hintergrund kommt.

Bayern

Die Erstaufnahme findet in Bayern seit dem 1. August 2018 in sogenannten Zen-
tren für Ankunft, Entscheidung und Rückführung (AnkER) statt. Jeder Regie-
rungsbezirk unterhält hierfür je ein (ggf. auf mehrere Standorte verteiltes) An-
kER-Zentrum. Asylsuchende Personen sind in der Regel dazu verpflichtet, bis zur 
Entscheidung über ihren Asylantrag, längstens jedoch für 24 Monate, in der zu-
ständigen Aufnahmeeinrichtung zu wohnen. Daran anschließend sind zwei For-
men der Unterbringung möglich: Zum einen betreiben die Bezirksregierungen pro 
Kreis und kreisfreie Städte jeweils mindestens eine Gemeinschaftsunterkunft. 
Zum anderen errichten und betreiben die Kreisverwaltungsbehörden sogenannte 
dezentrale Unterkünfte. Nach dem Bayrischen Aufnahmegesetz gelten die Ge-
meinschaftsunterkünfte der Bezirksregierungen als Norm; die Unterbringung der 
Kreise existiert lediglich als Ausweichform »soweit Personen [...] nicht in Ein-
richtungen im Sinn von Art. 2 bis 4 untergebracht werden können« (Art. 6 Abs. 1 
Bayr. AufnG). Tatsächlich ist diese zweite Form der Unterbringung jedoch weit 
verbreitet, wie das Beispiel Unterfranken zeigt: Von den Ende 2024 insgesamt 
13.510 untergebrachten Personen waren 3.971 in einer der 52 GU der Bezirksre-
gierung untergebracht und fast dreimal so viele Personen in dezentralen Unter-
künften der Kreise (9.539 Personen) (Regierung von Unterfranken 2025). Die 
kreisangehörigen Gemeinden wirken bei der Aufgabenerfüllung durch die Kreise 
mit, u. a. durch das Angebot geeigneter Objekte zur Anmietung. Maßstab bei der 
Verteilung der unterzubringenden Personen auf die Regierungsbezirke und inner-
halb der Regierungsbezirke sind die in § 3 DVAsyl festgelegten Quoten. Länder-
übergreifende Umverteilungen werden auf die Aufnahmequoten der Regierungs-
bezirke und Kreise nach § 3 DVAsyl angerechnet. Das Bayrische Staatsministeri-
um des Innern, für Sport und Integration hat Leitlinien zu Art, Größe und Ausstat-
tung von Gemeinschaftsunterkünften und vergleichbaren dezentralen Unterkünf-
ten für Asylbewerber (Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und 
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Integration 2020) veröffentlicht. Gemäß der Präambel gelten die Leitlinien für 
GU und nach Art und Größe vergleichbare staatliche dezentrale Unterkünfte 
(Art. 4 und Art. 6 Abs. 1 Bayr. AufnG); für vergleichbare dezentrale Unterkünfte 
der kreisfreien Städte dienen sie der Orientierung (S. 2). Die festgehaltenen Min-
deststandards können jedoch vorübergehend ausgesetzt werden, »sollte die Auf-
nahmekapazität des Freistaates Bayern aufgrund eines erhöhten Zugangsgesche-
hens gefährdet sein« (S. 1).

Berlin

Während des laufenden Asylverfahrens ist das Land Berlin für die Unterbringung 
und Leistungsgewährung Geflüchteter zuständig. Das Landesamt für Flüchtlings-
angelegenheiten (LAF) bringt neu angekommene Menschen zunächst in Erstauf-
nahmeeinrichtungen mit Vollverpflegung unter. Spätestens nach eineinhalb Jahren 
wechseln die Menschen in Gemeinschaftsunterkünfte, sofern keine eigene Woh-
nung gefunden werden kann. Nach der Anerkennung fällt die Zuständigkeit für 
die Unterbringung wohnungsloser Menschen an die Bezirke. Aufgrund eines 
Mangels an geeigneten Unterkünften bringt das LAF in der Praxis jedoch auch 
anerkannte Personen im Auftrag der Bezirke unter (Abgeordnetenhaus Berlin 
2024). Die seit 2018 entwickelten Überlegungen für eine gesamtstädtische Steue-
rung der Unterbringung von Geflüchteten und Obdachlosen wurden bisher nicht 
umgesetzt. Mindestanforderungen an die Unterbringung in LAF-Unterkünften er-
geben sich aus dem Rahmenhygieneplan nach § 36 Infektionsschutzgesetz, dem 
Berliner Bau- und Wohnungsaufsichtsgesetz sowie regelmäßig aktualisierten, ver-
traglich vereinbarten Leistungs- und Qualitätsbeschreibungen mit den Unter-
kunftsbetreibern. Für Unterkünfte in der Zuständigkeit der Bezirksämter gelten 
die zuletzt im Jahr 2010 aktualisierten Mindestanforderungen für nicht vertrags-
gebundene Obdachlosenunterkünfte des Landesamts für Gesundheit und Soziales 
(LaGeSo) sowie ggf. ergänzende Regelungen auf Bezirksebene.

Brandenburg

Das Landesamt für Soziales und Versorgung weist Geflüchtete von der Erstauf-
nahmeeinrichtung auf die Kreise zu, die für die vorläufige Unterbringung zustän-
dig sind. Unterschieden wird dabei die Unterbringung in Gemeinschaftsunter-
künften, Wohnungsverbünden und Übergangswohnungen (Strategiegruppe Woh-
nen 2022: 2). Kreisangehörige Gemeinden sind zur Unterstützung bei der Bereit-
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stellung von Liegenschaften für die Unterbringung verpflichtet (§ 2 Abs. 2 
LAufnG). Zudem soll die Aufnahmequote in Kreisen, in denen sich eine Erstauf-
nahmeeinrichtung befindet, anteilig verringert werden (§ 6 Abs. 4 LAufnG; § 4 
Abs. 1 LAufnGDV). Von den in der Durchführungsverordnung festgelegten Min-
deststandards der vorläufigen Unterbringung kann in besonderen Zugangssituatio-
nen für einen befristeten Zeitraum abgewichen werden (§ 10 Abs. 4 LAufnG). 
Gleichzeitig können die den Landkreisen jährlich zustehenden Erstattungspau-
schalen bei Nichteinhaltung der Mindeststandards gekürzt werden (§ 5 Abs. 6 
LAufnGErstV).

Bremen

In Bremen weist der:die Senator:in für Soziales, Jugend, Integration und Sport als 
zuständige Behörde (§ 1 AufnZVO) Geflüchtete aus der zentralen Aufnahmestelle 
(ZASt) bzw. den Landesaufnahmestellen (LASt) der Stadtgemeinde Bremen (zu 
80 %) bzw. der Stadtgemeinde Bremerhaven (zu 20 %) zu (§ 3 Abs. 2 und 3 Auf-
nG), soweit keine Aufnahme in Landesaufnahmestellen erfolgt (§ 1 AufnG). In 
den Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven werden Geflüchtete dann in Über-
gangswohnheimen untergebracht, mindestens bis ihr aufenthaltsrechtlicher Status 
geklärt ist. Übergangswohnheime haben entweder Wohnheimcharakter mit ge-
meinschaftlich genutzten Küchen und Sanitärräumen oder sind in einzelne Wohn-
einheiten mit eigener Küche und eigenem Bad unterteilt (Bremische Bürgerschaft 
2024).

Hamburg

Nach der Prüfung eines Unterbringungsbedarfs durch die in den Bezirksämtern 
angesiedelten Fachstellen für Wohnungsnotfälle werden Geflüchtete aus der 
Erstaufnahmeeinrichtung entweder privat untergebracht (z. B. bei Verwandten) 
oder einer Gemeinschaftsunterkunft zugewiesen. Für die Zuweisung ist das städ-
tische Unternehmen Fördern und Wohnen (f&w) zuständig, das auch die Gemein-
schaftsunterkünfte betreibt; in Ausnahmesituationen kann f&w aber auch andere 
Unternehmen mit dem Betrieb von Notunterkünften beauftragen (§ 2 Abs. 3 
Gesetz über AöR f&w). Unterschieden wird zwischen Wohnunterkünften (Fördern 
und Wohnen 2025a) und Unterkünften mit Perspektive Wohnen für Menschen mit 
sogenannter gesicherter Bleibeperspektive (Fördern und Wohnen 2025b).
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Hessen

Das Regierungspräsidium Darmstadt ist landesweit für die Verteilung Geflüchte-
ter aus den Landesaufnahmeeinrichtungen zuständig. Sie werden den Kreisen und 
kreisfreien Städten auf Grundlage der Einwohnerzahlen zugeteilt, wobei es Ab-
schläge auf die jeweilige Quote gibt, die sich am Ausländeranteil der Kommune 
orientieren. Eine weitere Reduktion erfolgt, wenn sich eine Erstaufnahmeeinrich-
tung im Kreis befindet (§ 1-§ 3 VertUGebV HE).
Die Landkreise können an Kreisgemeinden weiterverteilen. Das konkrete Vorge-
hen liegt also in der Hand der Kreise und es existieren hessenweit unterschied-
liche Modelle der Aufgabenverteilung: eine alleinige Unterbringungsverantwor-
tung der Kreisverwaltung; eine vollständige Zuständigkeit der Gemeinden; ver-
schiedene Varianten geteilter Verantwortung, z. B. die Anmietung oder Bereit-
stellung von Gebäuden durch die Gemeinde bei Zuteilung und Betreuung der 
Bewohner:innen durch die Kreisverwaltung.

Mecklenburg-Vorpommern

Das Landesamt für Migration und Flüchtlingsangelegenheiten weist Geflüchtete 
aus der Erstaufnahmeeinrichtung auf die Kreise zu, die dort meist in Gemein-
schaftsunterkünften untergebracht werden. Die Belastung der Kreise, in denen 
sich eine Erstaufnahmeeinrichtung befindet, ist bei der Verteilung laut § 3 Absatz 
4 FlAG angemessen zu berücksichtigen. Wenn Geflüchtete nicht in Gemein-
schaftsunterkünften der Kreise untergebracht werden können, kann das Landrats-
amt sie auf kreisangehörige Gemeinden weiterverteilen; die Aufnahmepflicht ob-
liegt dann kreisangehörigen Gemeinden (§ 2 Abs. 3 FlAG). Das Landesamt für 
Migration und Flüchtlingsangelegenheiten entscheidet außerdem über Ausnah-
men in Bezug auf die Mindestanforderungen an Art, Größe und Ausstattung von 
Gemeinschaftsunterkünften (§ 9 Abs. 1 GUVO-M‑V).

Niedersachsen

Geflüchtete Menschen in Niedersachsen werden durch die Landesaufnahmebe-
hörde Niedersachsen (LAB NI) auf die kommunale Ebene verteilt. Für die Kom-
munen bestehen in der Praxis drei verschiedene Möglichkeiten der Aufnahme und 
Unterbringung: 1. Die LAB NI verteilt auf die Ebene der Landkreise und diese 
übernehmen selbst die Unterbringung; 2. Die LAB NI verteilt auf die Ebene der 
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Landkreise und diese verteilen weiter auf die Ebene der Gemeinden, die die Un-
terbringung übernehmen; 3. Die LAB NI verteilt direkt auf die Ebene der kreisan-
gehörigen Gemeinden. In den ersten beiden Fällen wird von zentraler Aufnahme 
gesprochen, im dritten Fall von dezentraler Aufnahme. Im Fall kreisfreier Städte 
und auch der kreisangehörigen Städte Göttingen und Hannover erfolgen Vertei-
lung und Aufnahme direkt auf Ebene der Städte. Gemäß dem niedersächsischen 
Aufnahmegesetz (NAufnG) liegt die Zuständigkeit für die Aufnahme bei den Ge-
meinden. Dieses Gesetz bezieht sich allerdings dem Wortlaut nach nicht auf die 
größte zu verteilender Gruppe: Personen, die noch während des laufenden Asyl-
verfahrens verteilt werden. In der Praxis wird aber nicht zwischen verschiedenen 
Personengruppen unterschieden, alle zu verteilenden Personen werden innerhalb 
der gleichen Verteilquote nach dem oben beschriebenen Verfahren durch die LAB 
NI verteilt. Gemeinden, die Standort einer Aufnahmeeinrichtung sind, können 
von der Verteilung ganz oder teilweise ausgenommen werden, das gilt entspre-
chend für Gemeindeverbände (§ 1 Abs. 1 NAufnG).

Nordrhein-Westfalen

Vor der Verteilung in die Kommunen durchlaufen Geflüchtete in NRW ein drei-
stufiges Unterbringungssystem auf Landesebene, bestehend aus Landeserstauf-
nahmeeinrichtung (LEA), Erstaufnahmeeinrichtungen (EAE) und Zentralen Un-
terbringungseinrichtungen (ZUE). Aus der ZUE erfolgt dann die Zuweisung auf 
die kommunale Ebene, dabei wird direkt in die kreisangehörigen Gemeinden ver-
teilt, die Kreise sind nicht Teil des Zuweisungssystems. Anders als in den meisten 
anderen Bundesländern gibt es in NRW kaum kleine Gemeinden unter 10.000 
Einwohner:innen. Die durchschnittliche Gemeindegröße liegt bei 45.000. Zustän-
dig für die Zuweisung ist landesweit die Bezirksregierung Arnsberg. Alle Ge-
meinden in NRW sind grundsätzlich zur Unterbringung verpflichtet, die Anzahl 
der aufzunehmenden Personen verringert sich allerdings für Gemeinden, die 
Standort einer LEA, EAE oder ZUE sind (§ 3 Abs. 5 FlüAG).

Rheinland-Pfalz

Zuständig für die Zuweisung auf die kommunale Ebene ist in Rheinland-Pfalz die 
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD). Sie verteilt die Geflüchteten auf 
die Ebene der Kreise und kreisfreien Städte. In einem nächsten Schritt besteht für 
die Kreise die Möglichkeit, auf die kreisangehörigen Städte, verbandsfreien Ge-
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meinden und Verbandsgemeinden zuzuweisen. Die Verbandsgemeinden können 
wiederum an die ihnen angehörigen Ortsgemeinden zuweisen. Sowohl Kreise als 
auch Verbandsgemeinden können anstelle dieser Weiterleitung allerdings auch 
selbst die Aufnahme und Unterbringung der Geflüchteten übernehmen (§ 2 Auf-
nG RP).

Saarland

Das Landesverwaltungsamt weist asylsuchende Personen nach der Erstaufnahme 
an die Landkreise und den Regionalverband Saarbrücken zur Verteilung auf die 
Gemeinden zur Aufnahme und Unterbringung zu (§ 2 Abs. 2 Saarl. AufentVO). 
Die Gemeinden sind nach § 1 Abs. 1 Saarländisches Landesaufnahmegesetz ver-
pflichtet, die ihnen vom Land zugewiesenen Personen aufzunehmen. Die Aufnah-
mequote von Gemeinden, die Standort einer Aufnahmeeinrichtung des Landes 
sind, wird entsprechend angepasst (§ 2 Abs. 3 Saarl. AufentVO). Die Unterbrin-
gung findet in Gemeinschaftsunterkünften oder privaten Wohnungen statt (Saar-
ländisches Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 2015).

Sachsen

Die Landesdirektion Sachsen gewährleistet die Erstaufnahme in den Aufnahme-
einrichtungen und veranlasst in der Folge die Verteilung auf die Landkreise und 
kreisfreien Städte nach einem am Anteil an der Wohnbevölkerung des Bundeslan-
des orientierten Verteilschlüssel (§ 6 SächsFlüAG). Die Unterbringung findet dort 
in Gemeinschaftsunterkünften und sonstigen Unterkünften (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 und 3 
SächsFlüAG) statt; letztere schließen auch dezentrale Unterkünfte ein. Aufgrund 
einer fehlenden einheitlichen Definition dezentraler Unterbringung in Sachsen be-
schreibt diese Form der Unterbringung jedoch mitunter nicht nur Wohnungen 
(Sächsischer Flüchtlingsrat 2024). Die kreisangehörigen Gemeinden sind ver-
pflichtet, bei der Schaffung von Unterbringungseinrichtungen mitzuwirken; ins-
besondere müssen sie geeignete Grundstücke und Gebäude für die Unterbringung 
zur Verfügung stellen oder benennen (§ 3 Abs. 3 SächsFlüAG). Für die Qualitäts-
sicherung der Unterbringung gibt es in Sachsen seit 2010 den sogenannten Heim-
TÜV, der neben der Unterbringungssituation in Aufnahmeeinrichtungen auch 
schon die kommunale Unterbringung evaluiert hat (Der Sächsische Ausländerbe-
auftragte 2025).
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Sachsen-Anhalt

Das Landesverwaltungsamt weist Geflüchtete den Landkreisen und kreisfreien 
Städten zu, die für die gesamte Dauer der Unterbringung zuständig bleiben. Die 
Verteilung erfolgt auf Grundlage der Einwohnerzahl der Kreise. Für Kreise, in de-
nen sich Landesaufnahmeeinrichtungen befinden, ist die Aufnahmequote redu-
ziert. Die Gemeinden sind verpflichtet, die Kreise bei der Unterbringung zu unter-
stützen (§ 1 Abs. 3 AufnG).

Der Wortlaut des Aufnahmegesetzes »Nach Möglichkeit soll der Unterbringung 
in kleineren Gemeinschaftsunterkünften der Vorzug gegeben werden« 
(§ 1 Abs. 5 AufnG) impliziert einerseits einen Vorrang von Gemeinschaftsunter-
künften, andererseits eine Beschränkung von deren Größe, die Leitlinien benen-
nen 150 Plätze als Obergrenze. Gesetz und Leitlinien machen auch Angaben da-
zu, welche Personengruppen vorrangig in Wohnungen untergebracht werden sol-
len. Einzelne kommunale Beispiele (z. B. der Landkreis Anhalt-Bitterfeld)4 zei-
gen, dass trotz der Soll-Vorschrift für Gemeinschaftsunterkünfte auch die aus-
schließliche Nutzung von Wohnungen eine praktizierte Option ist.

Die seit 2013 geltenden Leitlinien machen zur Unterbringung in Gemein-
schaftsunterkünften sehr detaillierte Vorgaben. Auch wenn diese der Formulie-
rung nach nur Empfehlungscharakter haben (»wird gebeten [...] nachfolgende 
Leitlinien zu beachten«), dienen sie als Basis für ein regelmäßiges Monitoring 
durch die Heimaufsicht des Landesverwaltungsamtes. Auch die Tatsache, dass 
die Leitlinien 2015/2016 und erneut im Jahr 2023 temporär ausgesetzt wurden, 
verweist auf eine Verbindlichkeit der Regelungen im Zusammenspiel zwischen 
Land und Kommunen.5

Schleswig-Holstein

Auf Landesebene ist in Schleswig-Holstein das Landesamt für Zuwanderung und 
Flüchtlinge (LAZuF) für die Zuweisung Geflüchteter zuständig. Es verteilt die 
Personen auf die Kreise und kreisfreien Städte; von der Kreisebene kann eine 
Weiterleitung an kreisangehörige Gemeinden erfolgen. Gesetzlich zur vorläufigen 
Unterbringung verpflichtet sind Kreise, kreisfreie Städte und Gemeinden. Ob die 
Unterbringung durch die Kreise selbst oder durch die kreisangehörigen Gemein-

3.14

3.15

4 So die Darstellung des zuständigen Fachdienstes (Landkreis Anhalt-Bitterfeld 2025).
5 Das Innenministerium des Landes sprach anlässlich der ersten temporären Aussetzung von Rege-

lungen und Vorgaben (Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt 2015).
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den erfolgt, wird jeweils kreisintern geregelt. Für Städte, Ämter und amtsfreie Ge-
meinden, die Standort einer Landesunterkunft sind, verringert sich die Quote der 
aufzunehmenden Geflüchteten (§ 4 Abs. 5 AuslAufnVO). Übernehmen die Kreise 
zumindest teilweise selbst die Unterbringung, haben sie die Möglichkeit, eine Ge-
meinschaftsunterkunft als kommunale Erstaufnahme durch das Land anerkennen 
zu lassen. Hierfür erfolgt eine gesonderte Kostenerstattung durch das Land, im 
Gegenzug müssen gewisse Standards erfüllt werden, die für die Unterbringung in 
sonstigen kommunalen Unterkünften nicht gelten. Diese Vorgaben sind teils ver-
bindlich, teils nur Soll-Vorschriften.

Thüringen

Das Landesverwaltungsamt weist die in der Erstaufnahme untergebrachten Perso-
nen den Landkreisen und kreisfreien Städten zu. Der Verteilschlüssel orientiert 
sich zu 90 % an der jeweiligen Einwohnerzahl, zu 10 % an der Fläche. Die Auf-
nahmequote wird reduziert, wenn sich im Kreisgebiet eine Landeserstaufnahme 
befindet.

Die Landkreise und kreisfreien Städte sollen die Geflüchteten in der Regel in 
Gemeinschaftsunterkünften unterbringen. Das Flüchtlingsaufnahmegesetz be-
nennt die Möglichkeit zur Einzelunterbringung, also in Wohnungen, explizit nur 
für Personen, die sich bereits länger als zwölf Monate in Gemeinschaftsunter-
künften befinden, oder für Personen, die »nach den Feststellungen des Landesver-
waltungsamts voraussichtlich länger als zwölf Monate in Gemeinschaftsunter-
künften untergebracht werden« (§ 2 Abs. 4 ThürFlüAG). Es gelten zudem weitere 
Bedingungen für eine Einzelunterbringung, u. a., dass durch diese keine Mehrkos-
ten entstehen. Gleichwohl gibt es auch in Thüringen Kreise, die vorrangig oder 
ausschließlich auf Unterbringung in Wohnungen ab der Zuweisung setzen.6 Für 
die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften gelten relativ detaillierte Vorga-
ben (Beispiele siehe Tabelle, weitere in der ThürGUSVO und ihren Anlagen). Die 
Verordnung zur Kostenerstattung (§ 2 Abs. 1 ThürFlüKEVO) regelt zudem, dass 
Landeserstattungen gekürzt werden können, sofern diese Vorgaben nicht einge-
halten werden.

Ein Übergang der Zuständigkeit auf kreisangehörige Gemeinden ist laut Gesetz 
nur möglich, wenn es sich um Einzelunterkünfte handelt und wenn die Gemein-
den selbst darum (in Einzelfällen) ersuchen (§ 2 Abs. 4 ThürFlüAG). Die Ge-

3.16

6 So z. B. der Landkreis Eichsfeld, wie aus einer Berichterstattung des MDR vom Herbst 2023 
hervorgeht (Müller/Hartmann 2023).
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meinden müssen den Kreisen jedoch geeignete Grundstücke und Gebäude zur 
Nutzung zur Verfügung stellen oder benennen (§ 2 Abs. 3 ThürFlüAG).
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Kommunale Zuständigkeiten und Regelungen für die Aufnahme und 
Unterbringung Geflüchteter in den Bundesländern – Appendix: Details zu 
rechtlichen Grundlagen und weiteren Quellen aus Tabelle 1

Baden-Württemberg

Gesetz über die Aufnahme von Flüchtlingen (Flüchtlingsaufnahmegesetz – 
FlüAG) v. 19.12.2013 (GBl. BW 2013 S. 493), zuletzt geändert am 21.12.2021 
(GBl. BW 2022 S. 1, 2). Online abrufbar unter: https://www.landesrecht-bw.d
e/bsbw/document/jlr-Fl%C3%BCAGBW2014rahmen, 22.5.2025.

Verordnung des Justizministeriums über die Durchführung des Flüchtlingsaufnah-
megesetzes (DVO FlüAG) v. 8.1.2014 (GBl. BW 2014 S. 59), zuletzt geändert 
am 22.10.2024 (GBl. BW 2024 Nr. 88). Online abrufbar unter: https://www.la
ndesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-Fl%C3%BCAGDVBWrahmen, 
22.5.2025.

Bayern

Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung der Leistungsberechtigten nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz (Aufnahmegesetz – AufnG) v. 24.5.2002 
(GVBl. BY 2002 S. 192), zuletzt geändert am 9.12.2022 (GVBl. BY 2022 
S. 676). Online abrufbar unter: https://www.gesetze-bayern.de/Content/Docum
ent/BayAsylAufnG/true, 22.5.2025.

Verordnung zur Durchführung des Asylgesetzes, des Asylbewerberleistungsgeset-
zes, des Aufnahmegesetzes und des § 12a des Aufenthaltsgesetzes (Asyldurch-
führungsverordnung – DVAsyl) v. 16.8.2016 (GVBl. BY 2016 S. 258), zuletzt 
geändert am 15.11.2023 (GVBl. BY 2023 S. 616). Online abrufbar unter: 
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayDVAsyl/true, 
22.5.2025.

Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration (2020): 8. In-
fobrief vom 4. September 2020 für alle haupt- und ehrenamtlich Tätigen so-
wie Projektträger in den Bereichen Asyl und Integration.
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Berlin

Gesetz zur Errichtung eines Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (FlüLA-
ErrG BE) v. 14.3.2016 (GVBl. BE 2016 S. 93), zuletzt geändert am 14.9.2021 
(GVBl. BE 2021 S. 1073). Online abrufbar unter: https://gesetze.berlin.de/bsb
e/document/jlr-Fl%C3%BCLAErrGBErahmen, 22.5.2025.

Gesetz über die Zuständigkeiten in der Allgemeinen Berliner Verwaltung (Allge-
meines Zuständigkeitsgesetz – AZG) v. 22.7.1996 (GVBl. BE 1996 S. 302, 
472), zuletzt geändert am 11.12.2024 (GVBl. BE 2024 S. 614). Online abruf-
bar unter: https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-VwZustGBErahmen, 
22.5.2025.

Ausführungsvorschriften über die Zuständigkeit für die Leistungsgewährung nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz (AV ZustAsylbLG) v. 12.12.2019 (ABl. BE 
2019 S. 3972), zuletzt geändert am 22.7.2020 (ABl. BE 2020 S. 4447). Online 
abrufbar unter: https://www.berlin.de/sen/soziales/service/berliner-sozialrecht/
kategorie/ausfuehrungsvorschriften/av_zustasylblg-571932.php#p_1_2, 
22.5.2025.

Allgemeines Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Ber-
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